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Private und kleine Unternehmen (S) 

Strom zum Normal- und Sparpreis (bis 50’000 kWh / a)
Wahlprodukt

Wenn der grössere Teil Ihres Strombedarfs in der Nacht anfällt, empfehlen wir Ihnen unser  
Wahlprodukt. Unsere Stromprodukte für Privatkunden und kleine Unternehmen mit einem Verbrauch  
bis max. 50’000 kWh pro Jahr sind alle lokal produziert, CO2-frei und vollständig erneuerbar.  
Sie entscheiden, aus welcher Quelle Ihr Strom stammt.

Ihre Wahl

Gültig ab 1.1.2026

Energiepreis

Wirkenergie Rp. / kWh 6.00 8.00 10.00

Netznutzung und gesetzliche Abgaben

Netznutzung Normalpreis / Sparpreis 
Systemdienstleistungen
Stromreserve 
Solidarisierte Kosten

Rp. / kWh
Rp. / kWh
Rp. / kWh
Rp. / kWh

9.30 / 7.30 
0.27
0.41
0.05

Abgaben Kanton NW
Netzzuschlag 

Rp. / kWh
Rp. / kWh

1.00
2.30

Grundpreis

Energie
Netznutzung
Messung direkt (bis max. 80 A)*

CHF / Mt.
CHF / Mt.
CHF / Mt.

3.00
5.50
5.50

Total

Strompreis 

Grundpreis

Normalpreis (07.00 – 19.00 Uhr) 
Sparpreis  (19.00 – 07.00 Uhr) 
Direktmessung*

Rp. / kWh
Rp. / kWh
CHF / Mt.

19.33
17.33
14.00

21.33
19.33
14.00

23.33
21.33
14.00

Die Preisangaben verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.
*Bei Wandlermessungen wird ein Zuschlag von CHF 6.50 erhoben. Für virtuelle Messungen fällt ein Betrag von CHF 2.00 an.

Anwendung
Dieses Produkt (Normal- und Sparpreis) ist ein Wahlprodukt gemäss 
Art. 18 Abs. 4 StromVV. Es kommt zur Anwendung im Zusammenhang 
mit Steuer- und Regelsystemen des EWN (z. B. Rundsteuerung). 
Dabei sind die folgenden Bedingungen einzuhalten:
–  �Die vorliegenden Konditionen gelten für alle Kunden mit einer 

Bezugsstelle auf dem Niederspannungsnetz (230 / 400 V), welche 
Strom bis maximal 50’000 kWh pro Jahr und Bezugsstelle beziehen.

–  �Das EWN ist berechtigt, bestehende flexible Lasten über Steuer- 
und Regelsysteme weiterhin zu steuern (z. B. Boiler, Wärmepumpe, 
Elektroheizung etc.). Bei zu geringer Verfügbarkeit der Strom- 

qualität WasserStrom kann Wasserkraft aus der Schweiz oder 
Europa ergänzt werden.

Allgemeine Bestimmungen
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen gemäss Reglement  
Netznutzung und Lieferung elektrischer Energie. Bei temporären  
Anschlüssen gelten die Konditionen des Basisprodukts in der  
Qualität WasserStrom. Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise
oder monatlich. Je nach Messsystem erfolgen zwei davon als 
Akontorechnung.

100 % aus Wasserkraftanlagen des EWN (Standardprodukt).

50 % aus Wasserkraft- und 50 % aus Photovoltaik-Anlagen in Nidwalden. 

100 % aus Photovoltaik-Anlagen in Nidwalden.


